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Rahmenbedingungen 
 

Ausbildung  
zur Vorbereitung auf  die 

amtsärztliche Überprüfung zum 
Heilpraktiker 

    
 

 
    
 
 
 

An wen richtet sich die  
Ausbildung 

Die Weiterbildungsmaßnahme richtet sich an 
Absolventen von staatlich geprüften Heil- und 
Hilfsberufsausbildungen, wie z. B. Physio-
therapeuten, Ergotherapeuten, Krankenpfleger, 
Altenpfleger, aber auch an Menschen aus 
fachfremden Berufen, die sich für die Ausübung 
ganzheitlicher Therapiemethoden interessieren.  
 
Ferner richtet sich das Angebot auch an ältere 
Arbeitssuchende, die mit ausgewiesener 
Lebenserfahrung auf dem Gebiet der Heilkunde tätig 
sein möchten. 
 
In persönlichen Aufnahmegesprächen wird die 
Eignung der Teilnehmer im Hinblick auf ihre 
individuellen Fähigkeiten zur Ausübung der 
Heilkunde ermittelt.  
 
Eignungskriterien für die Erteilung der 
Heilkundlichen Erlaubnis sind das Erreichen des 25. 
Lebensjahres  und das Vorweisen des 
Hauptschulabschlusses. 

Maßnahmennummer: 237/136/11 
 
Die Weiterbildungsmaßnahme wird als Vollzeitmodell 
angeboten. Sie dauert 24 Monate und umfasst 2600 
Unterrichtsstunden. Davon werden 110 Unterrichts-
stunden als Betriebspraktikum absolviert.  
 
Die Ausbildung ist in Module aufgeteilt, nächste Ein-
stiegsmöglichkeit ist der 30.05.2011. 
 
Der Unterricht findet montags bis freitags von      
9.30 bis 15.30 Uhr in den Schulungsräumen in der 
Lister Meile 33 und in der Lehrpraxis in der Drostestr. 
14 in 30161 Hannover statt. 
 
Die Kosten für die Weiterbildungsmaßnahme 
betragen € 10.756,80. In diesen Kosten sind 
Lehrmittel enthalten.  
 
Die Prüfungsgebühren und sonstige von der 
prüfenden Stelle erhobenen Gebühren sind nicht in 
den Kosten enthalten. 

 
 
 

amara 
Mo - Fr von 10-13 Uhr, 

Tel. 0511- 388 66 80 
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Weiterbildungsziel 

 
Ziel der Maßnahme ist es, die Teilnehmer auf die 
Erteilung der „Heilkundlichen Erlaubnis“ durch das 
Niedersächsische Ministerium für Soziales, Jugend 
und Familie hinzuführen.  
 
Laut Heilpraktikergesetz ist jede „Tätigkeit zur 
Feststellung, Heilung oder Linderung von 
Krankheiten, Leiden oder Körperschäden“ 
erlaubnispflichtig.  
 
Durch die Vermittlung fundierter Grundlagen in 
schulmedizinischem und naturheilkundlichem Wissen 
werden die Teilnehmer auf die Überprüfung 
vorbereitet und erwerben über dies hinaus Fähigkeiten 
in Differentialdiagnostik, um behandelbare und von 
Ärzten behandlungswürdige Krankheitsbilder 
voneinander abgrenzen zu können.  
 
In praxis- und projektorientierten Unterrichtsmodulen 
werden die Teilnehmer intensiv auf die steigenden 
Anforderungen der prüfenden Stelle nach 
umfassenden und praxisnahen Kenntnissen 
vorbereitet und bei ihrem Wiedereingliederungs-
prozess durch die Vermittlung von Hospitations- oder 
Praktikumsstellen unterstützt. 

Inhalte 

 
Einführung Berufskunde 

Herz-Kreislauf 

Endokrinologie 

Atmung 

Harnorgane  

Blut 

Lymphe 

Labor 

Fortpflanzung  

Haut 

Infektionskrankheiten 

Verdauung 

Sinnesorgane  

Notfall 

Psychiatrie für Heilpraktiker  

Neurologie  

Gesetzeskunde 

Differentialdiagnose  

Naturheilkundliche Diagnose und  

Therapieverfahren 

 

 

für die  
Ausbildung zur Vorbereitung auf die 
amtsärztliche Überprüfung zum Heilpraktiker 
und möchte von der Amara Schule gerne einen  
Vertrag zugesandt bekommen: 

        Ja, ich interessiere mich: 

 

Name: __________________________________ 
 
Vorname: ________________________________ 
 
Straße: __________________________________  
 
PLZ/Ort: ________________________________ 
 
Telefon: _________________________________ 
 
E-Mail: __________________________________ 
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